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Z ETEILD

Das Konzept der Neutralitat im Sowjetlager

4

ZuHauseverboten

Schiuss der Untersuchungsfolge von Laszlo Revesz

Sowijetische Neutralitiitspolitik ist eigentlich nur eine differenzierte Form der Feind-
behandlung. Im eigenen Lager verbietet die UdSSR nicht nur die Neutralitiit, sondern
vorbeugend auch jede Tendenz dazu. Der Status der Neutralitit ist nichts, was nach
sowjetischer Auffassung «an sich» zu respektieren wire.

So sehr die Sowjetunion die Bestrebungen zur
richtig verstandenen Neutralitdt im Westen unter-
stiitzt, so sehr verbittet sie sich alle Neutralitéts-
bestrebungen im eigenen Lager.

Die Auseinandersetzung zwischen Sozialismus
und Kapitalismus ist ein Kampf zwischen Gut
und Bése. Da ist es wohl ein Fortschritt, wenn
im Lager des BOsen einige Staaten sich aus ihren
Verstrickungen 16sen, aber es geht natiirlich nicht
an, dass Staaten, die dem Biindnis der guten
Krifte angehoren, die richtige Wahl wieder riick-
gdngig machen.

Neutralitdt und Sozialismus
sind unvereinbar

Wie wir schon erwihnt haben (ZB, Nr. 23/1976),
empfahl der sowjetische Ministerpréasident Bulga-
nin auf der Genfer Konferenz von 1955 allen
Staaten des biirgerlich-kapitalistischen = Systems
eine Politik der Neutralitit. Auf die Frage, wie
es sich denn diesbeziiglich mit den Léndern des
sozialistischen Lagers verhalte, erwiderte er:

«Hier wurde die Frage der Lander Osteuropas,
der Lander der Volksdemokratie, angeschnitten.
Diese Frage auf der gegenwirtigen Konferenz zu
stellen, heisst zur Einmischung in die inneren
Angelegenheiten dieser Staaten zu dréngen. In-
dessen ist gut bekannt, dass das volksdemokra-
tische Regime in diesen Lidndern von den V&l-
kern aufgrund ihrer freien Willensbekundung er-
richtet worden ist. Ausserdem hat uns niemand
bevollméchtigt, die Lage in diesen Landern zu
behandeln.»!

Was ist das sozialistische Lager?

Zum sozialistischen Lager gehorte damals auch

China. Nach Niederschlagung des ungarischen
Aufstandes von 1956 nannte eine sowjetisch-chi-
nesische Erklarung vom 19. Januar 1957 die Neu-
tralitdtsbestrebungen in der nichtsozialistischen
Welt ein gemeinsames Ziel der beiden Lénder,
verurteilte aber gleichzeitig den Versuch, ein
Land aus dem sozialistischen Lager herauszu-
19sen.?

(Das Motiv der unstatthaften Neutralitdt soziali-
stischer Linder wurde spiter zu einem Streit-
punkt in der sino-sowjetischen Auseinanderset-
zung. Peking warf Moskau in den sechziger Jah-
ren vor, sich zum indisch-chinesischen Grenzkon-
flikt neutral verhalten zu haben, statt fiir die
sozialistische Sache Partei zu nehmen.)

Fiir die Sowjetunion ist das sozialistische Lager

identisch mit dem Sowjetlager. Hier verbietet sie
unter Hinweis auf den internationalen Klassen-
kampf jede Neutralitit.

Die Aussenpolitik wird als ein Mittel des inter-
nationalen Klassenkampfes definiert®, und in die-
ser Beziehung'darf kein sozialistischer Staat neu-
tral sein.

Dass in der Praxis allerdings die Blockpolitik vor
der ideologisch korrekten Begriindung Vorrang
hat, zeigt sich am Beispiel Jugoslawiens, das seit
1954 offiziell auch in sowjetischen Augen als
sozialistisch gilt. Moskau hat die blockfreie, neu-
tralistische Politik Belgrads nolens volens an-
erkannt und formell unterstiitzt. Die Grundsatz-
erkldarung, ein sozialistischer Staat konne niemals
neutral sein, ist also der praktischen Politik
untergeordnet. Was natiirlich nicht heissen will,
dass die UdSSR gegebenenfalls keinen Wert auf
die Eingliederung Jugoslawiens legt.

Fiir Neutralitatserkldrung mit dem Tode bestraft:
Imre Nagy.

Laut sowjetischer Darstellung ist ein Neutralitits-
status, den ein Land von sich aus verkiindet, vol-
kerrechtlich allseitig zu respektieren (sieche dazu
die Belege in der vorletzten Nummer). Aber gedacht
ist dabei nur an nichtsozialistische Staaten. Als
sich Ungarn 1956 eine solche einseitige Neutrali-
tatserklarung erlaubte, erhielt es die Antwort in
Form einer militarischen Invasion. Uebrigens: Wer
realisiert denn schon im Westen, dass die sowje-

tische Niederwerfung des ungarischen Aufstandes .

in einem neutralen Land erfolgte?

Wie man im Ostblock allfillige Neutralitits-
gedanken zu bekdmpfen bereit war, zeigte sich
formalrechtlich im Falle: Ruminiens am deut-
lichsten.

Todessirafe auf Neutralitdtspropaganda

Das ruménische Strafgesetzbuch vom 29.Juli
1958, also vor dem relativ selbstindigen aussen-
politischen Kurs des Landes erlassen, sah in Arti-
kel 187 die Mdoglichkeit vor, Neutralitdtspropa-
ganda mit dem Tode zu ahnden. Artikel 227
dehnte den Wirkungsbereich des Gesetzes auch
auf staatsfeindliche Delikte gegen andere Arbei-
terstaaten aus. Hitte also jemand in Ruminien
zum Beispiel fiir die ungarische Neutralitit agi-
tiert, hitte er dafiir genau so hingerichtet werden
konnen, wie wenn er die Neutralitit Ruminiens
gefordert hitte.

Im Zeichen des spiteren «nationalen» Kurses be-
seitigte man dann diese Bestimmung. Heute sieht
es so aus, als miisste Ruménien die sowjetische
Hegemonie erneut anerkennen.

Der praktische Testfall Ungarn

Den praktischen Testfall fiir die Unmoglichkeit
osteuropiischer Neutralitdat bot aber Ungarn.

Am 1. November 1956 erklarte die damalige un-
garische Regierung — sie wurde als solche von
der Sowjetunion vollumfinglich anerkannt! —
die Neutralitit des Landes. Ministerprisident
Imre Nagy musste nach Wiederherstellung der
Moskauer Ordnung diesen Schritt mit dem Leben
bezahlen; die Sowjets liessen ihn am 17. Juni 1958
hinrichten.

Einzelheiten zu diesem Motiv erfahrt man aus
dem Buch, welches das Informationsamt der Re-
gierung unter dem Titel «Die konterrevolutionire
Verschworung von Imre Nagy und seinen Kom-
plizeny verdffentlichte.*

Das Vorwort betont, Imre Nagy habe seinen
Plan eingestanden, «wonach er die Auflosung des
ganzen sozialistischen Lagers beabsichtigte».’ Die
Anklage warf ihm vor allem vor, er habe zusam-
men mit den iibrigen Angeklagten «direkt beab-
sichtigt, (...) das Biindnis der sozialistischen
Staaten zu spalten»® Das Urteil hielt dann fest,
Nagy habe sich schon im Januar 1956 zum Ziel
gesetzt, «unter dem Vorwand der ,Liquidierung
der Blockpolitik’ das Verteidigungsbiindnis des
Landes, den Warschauer Pakt, zu beseitigen, um
das Land in die Hénde der Imperialisten zu spie-
len».”

In der Urteilsbegriindung hiess es unter anderem:
«Ungarn hitte keinen Moment neutral bleiben
konnen; diesbeziigliche Versicherungen waren
eine Liige. Die Proklamation der Neutralitit war
fiir Imre Nagy und seine Komplizen lediglich ein
Mittel dazu, das Land vom sozialistischen Lager
zu trennen und es ins Lager des Imperialismus
hintiberzufiihren. (...) Die Losung der Neutrali-
tat war ein niedertrichtiges Spiel.»®

In der ganzen Verhandlung gegen Nagy und Mit-
angeklagte war die seinerzeitige Neutralitdtserkla-
rung Ungarns eine zentrale Frage.®

Durch ihre Rache bewies die Sowjetunion, dass
sie die einseitige ungarische Neutralitatserklarung
nicht akzeptierte. Anderseits nahm die UdSSR
offiziell auch nicht dagegen Stellung. Schliesslich
gehort es ja gerade zu den sowjetischen Thesen,
dass eine einseitig verkiindete oder auch nur
praktizierte Neutralitdt volkerrechtlich anerkannt
werden muss. (Siehe dazu ZB, Nr.24/1976, S.5.)
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Der prophylaktische Testfall CSSR

Fiir den zwischenstaatlichen Lagergebrauch
bleibt es nach sowjetischer Auffassung dabei,
dass ein sozialistischer Staat unmoglich neutral
sein kann. Man beruft sich hierzu auf eine Ana-
logie von Lenin: Ein Mensch, der in der Gesell-
schaft lebt, kann niemals von dieser frei sein.
Aechnlich befindet sich der sozialistische Staat in
der Gemeinschaft sozialistischer Lidnder und
kann nicht gleichzeitig erkliren, diese beriihre
ihn nicht.!®

Diesen Gedanken hat man in Moskau besonders
nachdriicklich verfochten, als man kundtun woll-
te, weshalb die sozialistische Gemeinschaft zum
Eingreifen in der CSSR «gezwungeny gewesen
sei:

Das Ausscheiden eines Staates aus der sozialisti-
schen Gemeinschaft wiirde ihre Schwichung be-
deuten, und das sei angesichts des internationalen
Klassenkampfes auf keinen Fall zuzulassen. Wo
diese Gefahr drohe, hitten die librigen sozialisti-
schen Linder kein Recht, gleichgiiltig zu bleiben.
Eine isolationistische «Selbstbestimmung» wider-
spreche iiberdies auch den Interessen des eigenen
werktitigen Volkes, das sich definitiv fiir den
Sozialismus entschieden habe.

Beziiglich der CSSR wird unterstellt, dass eine
Neutralisierung gedroht habe (im Unterschied
zur ungarischen Regierung 1956 hatte allerdings
die Prager Fiihrung von 1968 niemals Neutralitit
verkiindet oder in Aussicht gestellt) und dass da-
mit der Feind dem sozialistischen Lager wichtige
Positionen entrissen haben wiirde.

Gomulka rechtfertigte den Einmarsch und die

vorsorgliche Vereitelung einer moglichen tsche-

choslowakischen Neutralitit oder Neutralisierung
so:

«Wenn der Feind Dynamit unter unser Haus der
sozialistischen Gemeinschaft legt, so ist es unsere
patriotische, nationale und internationale Pflicht,
seine Absicht mit allen erforderlichen Mitteln
zum Scheitern zu bringen.»!t

Fiir die Tschechoslowakei wiirde die Neutralitit
den antisozialistischen Weg bedeutet haben; das
aber fithre nicht zur nationalen Unabhingigkeit,
sondern vielmehr zu ihrem Verlust.

Im Sowjetlager vermerkte man, dass auf Prager
Mauern die Losung hingeschrieben worden sei:
«Neutralitit ist fiir uns der einzige Ausweg.»
Dies sei nichts anderes gewesen als die Stimme
des Feindes, der den Status quo in Europa zu
seinen Gunsten habe verdndern wollen.’?

Sowjetische Volkerrechtler betonten uberhaupt,
eine solche Bestrebung (zur angeblichen Neutra-
lisierung) lasse sich nur mit einer von langer
Hand vorbereiteten imperialistischen Aktion ge-
gen den Sozialismus erkliren.!®

Also: Neutrale Tendenzen in Osteuropa haben
im vornherein als Anschlidge des westlichen Fein-
des erkannt und geahndet zu werden; konkrete
Beweise eriibrigen sich.

Normalisierte Aussage:

Die Beziehungen zur UdSSR

sind das entscheidende Kriterium

In der normalisierten Tschechoslowakei hiess es
1972 in einem Dokument des ZK der KPTsch:
«Die rechtsorientierten und revisionistischen
Krifte verlangten in den krisengeladenen Jahren
die Neutralitit unseres Landes. Unter den heuti-

gen internationalen Verhiltnissen, da sich die
sozialistischen Staaten mehr als je zuvor gegen
die internationale Front des Weltimperialismus
wirtschaftlich, politisch und militarisch zusam-
menschliessen miissen, unterstiitzt eine Forderung
dieser Art die Strategie und Taktik des heutigen
Antikommunismus und widerspricht den Grund-
lagen des Sozialismus. Gleichzeitig richtet sie sich
gegen die elementarsten Interessen der Nation.
Das Verlangen nach irgendwelcher Neutralitat ist
fiir uns unannehmbar, schon weil sie die Frage
der nationalen und staatlichen Sicherheit nicht
18st. Fiir einen sozialistischen Staat wiirde der
Weg zur Neutralitit bedeuten, dass er im inter-
nationalen Klassenkampf auf jede Aktivitit ver-
zichtet, Deshalb hat die KPTsch solche Forde-
rungen auch entschieden abgelehnt. Wie sie ein-
deutig erklart, sind unsere freundschaftlichen
Beziehungen zur Sowjetunion und unsere aktive
Teilnahme am Kampf der fortschrittlichen Krafte
an ihrer Seite die Grundlage unserer Aussenpoli-
tik, das entscheidende Kriterium unserer aufrich-
tigen Beziehungen zur kommunistischen Bewe- -
gung und zum Sozialismus, Unser Staat liegt an
der Grenze zwischen der kapitalistischen und der
sozialistischen Welt. Deshalb konzentrieren sich
in unserer Politik zahlreiche grundlegende For-
derungen, die sich nicht nur auf die Gewihrlei-
stung unserer unmittelbaren Interessen beziehen,
sondern auch auf die Gewihrleistung der Inter-
essen der gesamten sozialistischen Gemein-
schaft.»!

Was soll die Neutralitat «an sich»?
Die Frage heisst: Neutral fiir wen?
Wie einseitig das Sowjetlager das Recht der euro-
paischen Staaten auf Neutralitit auffasst, zeigt

oder

oder
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in jlingster Zeit das Buch des ungarischen Autors
Imre Patko, das im April/Mai 1975 zum Vertrieb
gelangte, zu einem Zeitpunkt also, da die KSZE-
Zusicherungen iiber das Recht auf Neutralitit
(siehe ZB, Nr.23/1976) schon formuliert waren.
Unbekiimmert um den «Geist von Helsinki» hilt
das Buch mit erneutem Nachdruck fest: «Seinem
Wesen gemiss kann ein sozialistisches Land nicht
neutral sein» (Hervorhebung des ungarischen
Autors).1®

Die Dialektik von Theorie und Praxis der Neu-
tralitdt ist anhand einer Feststellung des sowjeti-
schen Neutralitdtsspezialisten B. W. Ganjuschkin
besonders einfach aufzuzeigen:

«Die Entwicklung der Neutralitit zeigt, dass man
bei der Bewertung dieser Institution nicht anders
als bei der Bewertung aller Erscheinungen des
gesellschaftlichen und politischen Lebens histo-
risch vorgehen muss. Es ldsst sich nicht ein- fiir
allemal festhalten, ob die Neutralitit dieses oder
jenes Landes gut oder schlecht ist. Alles hingt
von den jeweiligen konkreten historischen Bedin-
gungen ab.»'®

Die nahe Zukunft kann uns eine neue Neutrali-
tatsoffensive des Sowjetlagers bringen. Man wird
sie zweifellos unter dem Vorwand des Kampfes
fiir Frieden und internationale Verstindigung
gegen die Militdrblocke vortragen. Unsere Politi-
ker und Volkerrechtler hitten sich darauf einzu-
stellen. Das Schlussdokument der KSZE gibt der
UdSSR eine gute Gelegenheit zu einer entspre-
chenden Kampagne. Der schone Zweck wird dar-
in bestehen, anstelle von zwei kleinen Europa ein
Grosseuropa aufzubauen, was die sowjetische
Literatur seit einigen Jahren als langfristiges poli-
tisches Ziel proklamiert. Frage fiir uns: Unter
welchen Vorzeichen soll dieses Grosseuropa ent-
stehen und stehen?

Polarka-Plan oder wie man eventuell
der Neutralitéit Oesterreichs nachheifen
kann

Die sowjetischen Forderungen an neutrale Staa-
ten (siche alle bisherigen Beitrdge) machen eine
lange Liste aus, die man auch in sowjetischer
Zusammenfassung haben kann.!”

Damit ist gleichzeitig die Grundlage zu beliebi-
gen Rechtfertigungstheorien gelegt, die sowjeti-
scherseits vorgebracht wiirden, falls sich die
UdSSR zum Einschreiten gegen einen neutralen
Staat veranlasst fiihlte. Dass die Eventualitit in
Rechnung zu stellen ist, hat der sogenannte Po-
larka-Plan von 1967/68 bewiesen.

Der Plan wurde dem Westen von jenem tschecho-
slowakischen stalinistischen General Sejna zuge-
spielt, der im Friihling 1968 aus der CSSR fliich-
tete, als seine illegalen Affiren mit dem No-
votny-Kliingel vor der 6ffentlichen und polizeili-
chen Aufdeckung standen. Statt nach Moskau zu
gehen (wahrscheinlich nahm er an, dass man ihn
dort nicht mehr ldnger fiir brauchbar halten
wiirde), wandte er sich an die Amerikaner und
nahm zur Einfithrung militdrische Dokumenta-
tionen mit sich. So wurde der Polarka-Plan be-
kannt.

Oesterreich sollte demnach im Bedarfsfall als
Invasionsbriicke und Durchmarschgebiet nach
Jugoslawien (adriatische Nordostkiiste) dienen.
Der Plan sah vier «Aufhianger» vor, die den So-
wjets, respektive den von ihnen vorgeschickten
osteuropiischen Staaten, je nachdem als Begriin-
dung fiir den Einmarsch dienen konnten. Das

weitere Schicksal des besetzten Oesterreichs wur-
de in drei Varianten offen gelassen.!®

Dass der Plan glaubwiirdig ist, macht ein Offi-
ziershandbuch plausibel, das gerade zu diesem
Zeitpunkt in Ungarn veroffentlicht wurde.!®

Das Buch schildert unter anderem die Armeen
der USA, der BRD, Italiens und Frankreichs und
vermittelt tabellarische Uebersichten tiber weitere
Nato-Staaten.®® Neben diesen «normaleny An-
gaben wirkt es aber um so auffélliger, dass dem
kleinen neutralen Oesterreich das ganze Kapi-
tel 11 gewidmet ist. Und zwar werden dort gerade
die Kenntnisse vermittelt, die fiir das Kader einer
Besatzungsarmee niitzlich sind. Der Polarka-Plan
sah ungarische und tschechoslowakische Besat-
zungseinheiten fiir Oesterreich vor.

*

Zwischen dem 3. Dezember 1938 und dem 25. Ja-
nuar 1939 hatten die baltischen Staaten Estland,
Lettland und Litauen fiir ihre Linder Neutrali-
titsgesetze erlassen. Man setzte sie bei Ausbruch
des deutsch-polnischen Krieges sofort in Kraft.
Aber gegen die damals von Hitlerdeutschland
unterstiitzten Hegemoniebestrebungen der So-
wijetunion niitzten sie nichts.

Die im Verlaufe unserer Untersuchung angefiihr-
ten Quellen sollten klar machen, dass sich ein
neutraler Staat dariiber Rechenschaft geben
muss, wie andere Staaten seinen Neutralitédtssta-
tus betrachten und allenfalls behandeln.

Insbesondere ist es dringend notig, dass die neu-
tralen Staaten dem Neutralititskonzept des So-
wijetlagers grossere Beachtung schenken. Man
muss wissen, was uns von dorther abverlangt
wird. Man muss wissen, wohin man gelangt,
wenn man auf sowjetische Wiinsche eintritt, Es
ist (hoffentlich) klar, dass wir Forderungen wie
die Gesinnungsneutralitdt nicht hinnehmen diir-
fen, aber das muss auch klargestellt werden,
unter Kenntnisnahme der Tatsache, dass diese
Forderung tatsichlich erhoben wird. Es ist anzu-
nehmen, dass das KSZE-Dokument auch in der
Frage der Neutralitdt weitere Diskussionen nach
sich ziehen wird. Wir konnen unsern Standpunkt
erst dann erfolgreich vertreten, wenn wir den
Standpunkt des Sowijetlagers kennen.** Und zwar
nicht nur aus Konferenzerkldrungen, sondern aus
der gesamten Theorie und Praxis. Dann wird
man auch mit etwas mehr Skepsis die biedere Er-
wartung iiberpriifen konnen, dass Wohlverhalten
die Neutralitdt am besten garantiere. |
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schrinken oder seine Unabhingigkeit gefihrden
konnten, keine Hilfe von irgendwelchen Biindnis-
sen oder Kriegskoalitionen zu akzeptieren. Der
neutrale Staat hat Anrecht auf die Respektierung
seiner Souverinitit, Unabhingigkeit und territo-
rialen Integritit, auf die Ablehnung von Ein-
mischung in seine inneren Angelegenheiten, auf
die Annahme von wirtschaftlicher Hilfe ohne poli-
tische oder sonstige Beédingungen, die seine Un-
abhingigkeit gefahrden kénnten, auf die Respek-
tierung seines Rechts auf Ablehnung eines Schut-
zes durch irgendwelche Biindnisse oder militiri-
sche Koalitionen.»

Aus weiteren sowjetischen Prézisierungen ergibt
sich, dass der neutrale Staat unbesehen Hilfe von
der sozialistischen Gemeinschaft annehmen darf,
da diese seine Neutralitdt ohnehin nicht gefihrde.
(Dazu B.Dubrowin: «Auf Neutralititskursy, in
«Prawday, 26. Oktober 1976.)

Martin Schiller: «Operation Polarka. -Oesterreich
— Invasionsbriicke der Roten Armee nach Triest»,
Ziirich 1974, S.13—14. Im Sinne der Ausfithrun-
gen von Ganjuschkin miisste die eventuelle Beset-
zung von Osterreichischem Territorium durch die
sowjetischen Streitkriafte als Beschiitzung der
osterreichischen Neutralitit vor der Bedrohung
durch den Imperialismus des Westens aufgefasst
werden.

«Tisztek kezikonyve» (Handbuch fiir Offiziere),
Budapest 1968.

Ebenda, S. 361—385.

Die Liicke in den westlichen Untersuchungen iiber
die osteuropiische Neutralitatsauffassung ist auf-
fallig; Fiedlers Buch (s. Anm. 1) datiert aus dem
Jahre 1959. Unter den anderweitigen Biichern iiber
Neutralitdt verdient besonders das Werk von Kon-
rad Ginther Aufmerksamkeit: «Neutralitit und
Neutralititspolitik», Wien-New York 1975.
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	Das Konzept der Neutralität im Sowjetlager 4. Zu Hause verboten

